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2. Perspektiven, Ziele und Vorgehensweisen

2.0 Der Rhein und sein Einzugsgebiet: 
Nachhaltig bewirtschaftet und klimaresilient

Generelle Zielsetzung für 2040
Mit dem Programm „Rhein 2040“ soll ein nachhaltig bewirtschaftetes und gegenüber 
den Auswirkungen des Klimawandels resilientes Rheineinzugsgebiet mit wertvollen 
Lebensadern für Natur und Mensch geschaffen werden. 

Ausgangslage und Maßnahmen
Die konsequente Umsetzung der im Programm „Rhein 2040“ dargestellten Aktivitäten 
wird insgesamt die Funktionsfähigkeit des Rheinökosystems stärken, wie z. B. die 
Selbstreinigungskraft der Gewässer und das natürliche Abflussgeschehen. Die Biodiversität 
im Rheineinzugsgebiet wird sich weiter erhöhen. Das System in seiner Gesamtheit wird 
resilienter. 

Eine Voraussetzung zur Erhöhung der Biodiversität sind ausreichende räumliche und 
artenspezifische Kenntnisse der ökologischen Zusammenhänge. Der Handlungsbedarf zur 
weiteren Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Ökosystems ist zu ermitteln, erforderliche 
Maßnahmen sind zu definieren. Dabei müssen auch invasive Arten und deren Auswirkungen 
auf die heimische Flora und Fauna berücksichtigt werden. 

Der Klimawandel hat Auswirkungen auf das Abflussgeschehen und die Wassertemperatur mit 
Folgen für die Wasserqualität, die Ökologie und Biodiversität sowie für die Nutzungen der 
Gewässer. Die Auswirkungen müssen im Rheineinzugsgebiet regelmäßig koordiniert erfasst 
werden, um einen Gesamtüberblick zu erhalten. Die verschiedenen Ansätze, Methoden und 
Erfahrungen sowie Ergebnisse wissenschaftlicher Studien in den Staaten in Bezug auf die 
Anpassung an den Klimawandel sind auszutauschen. Multifunktionale, naturbasierte Lösungen 
sind aufgrund ihrer besseren Resilienz und ihres besseren Kosten-Wirksamkeits-Verhältnisses 
zu bevorzugen. 

2011 hat die IKSR die ersten Untersuchungsergebnisse über die Auswirkungen des 
Klimawandels auf das Abflussgeschehen für die nahe (2050) und ferne Zukunft (2100) 
publiziert5. Demnach wird mit einer Zunahme der Winterniederschläge und stromabwärts 
des Mittelrheins auch mit einer Zunahme der Hochwasserabflüsse gerechnet. Zudem 
wird eine Abnahme der Niederschläge und Abflüsse im Sommer sowie eine Zunahme von 
Niedrigwasserperioden prognostiziert. Darauf aufbauend hat die IKSR 2014 ihre erste 
Klimawandelanpassungsstrategie6 verabschiedet und publiziert. 

5 IKSR-Fachbericht Nr. 188 (2011): Szenarienstudie für das Abflussregime des Rheins
6 IKSR-Fachbericht Nr. 219 (2015): Klimawandelanpassungsstrategie für die IFGE Rhein

https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/DE/rp_De_0188.pdf
https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/DE/rp_De_0219.pdf
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Maßnahmen
1.	Aktualisierung der Abflussprojektionen für 2050 und 2100 für das Rheineinzugsgebiet und 		
	 die einzelnen Rheinpegel bis 2023 auf der Basis aktueller IPCC7-Daten (voraussichtlich 2021 	
	 verfügbar); Einbeziehung sozioökonomischer Entwicklungen für verschiedene Wassernutzungen 
	 wie Prognosen für die Bewässerung in der Landwirtschaft oder den Wasserverbrauch in 
	 Industrie und Haushalten; Aktualisierung der Kenntnisse über die Auswirkungen des 		
	 Klimawandels auf die Gewässerökosysteme  und die Biodiversität; eine regelmäßige 		
	 Fortschreibung (alle 10 Jahre) ist vorzusehen;

2.	Aktualisierung der Projektionen für die Wassertemperaturen im Rhein auf der Basis der 
	 unter Punkt 1 angesprochenen Abflussprojektionen bis 2024;

3.	Fortschreibung der Klimawandelanpassungsstrategie der IKSR bis 2025; 

4.	Austausch über den Umgang mit Starkregenereignissen innerhalb der IKSR;

5.	Weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit Nutzer-Interessengruppen, um die Nutzung
	 der Gewässer im Rheineinzugsgebiet als Trinkwasser-, Kühl- und Brauchwasserquelle für
	 Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft, für die Schifffahrt, die Berufs- und Freizeitfischerei, 	
	 die Wasserkraftnutzung sowie für Erholung und Tourismus mit dem Schutz des Ökosystems
	 in Einklang zu bringen, im Sinne der Nachhaltigkeit integral zu betrachten und auch in 		
	 Zukunft sicherzustellen. 

Die Maßnahmen im Rahmen des Programms „Rhein 2040“ tragen auch zum Schutz der 
Meeresumwelt bei. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen für Wanderfische sowie Maßnahmen 
zur Reduzierung von Mikroverunreinigungen, Nähr- und Schadstoffen sowie Abfall.

Um den Rhein und sein Einzugsgebiet nachhaltig zu bewirtschaften und klimaresilienter zu 
machen, stehen nachfolgende Zielsetzungen im Fokus:

	 (1) Vernetzte Lebensräume – mehr Biodiversität
	 (2) Gute Wasserqualität
	 (3) Minderung der Hochwasserrisiken
	 (4) Niedrigwasser verkraften

Diese Perspektiven sind unter anderem im Hinblick auf die Auswirkungen des Klimawandels 
von Bedeutung und werden nachfolgend näher ausgearbeitet. Die Zusammenarbeit zwischen 
allen Beteiligten ist daher ein wichtiger Bestandteil des Programms „Rhein 2040“ und wird 
unter Kapitel 3 beschrieben.

7 IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change
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2.1 Vernetzte Lebensräume – mehr Biodiversität

Generelle Zielsetzung
Die Funktionsfähigkeit des Rheinökosystems mit seinen Zuflüssen hat sich wesentlich 
verbessert: Die ökologische Durchgängigkeit ist wiederhergestellt und die Biodiversität 
hat sich erhöht.

Konkrete Ziele für 2040
(1) 	Die ökologische Durchgängigkeit für Wanderfische ist stromauf und stromab im 			 
		  Rheinhauptstrom von der Mündung bis zum Rheinfall und in den Programmgewässern 
		  des Masterplans Wanderfische8 erreicht. 
(2) 	Rheintypische Habitate sind erhalten, geschützt oder wiederhergestellt. Der Biotopverbund 	
		  am Rhein hat sich aufgrund der Ausweitung von Kerngebieten und Vernetzung geeigneter 		
		  ausreichend großer Trittsteinbiotope wesentlich verbessert9.
(3) 	Der Sedimenthaushalt im Rhein ist verbessert. 
(4) 	Die Temperatur- und Sauerstoffverhältnisse werden durch anthropogene Wärmeeinleitungen 	
		  nicht negativ beeinflusst. 

Ausgangslage und Maßnahmen
Ziel (1): „Die ökologische Durchgängigkeit für Wanderfische ist stromauf und stromab 
im Rheinhauptstrom von der Mündung bis zum Rheinfall und in den Programmgewässern 
des Masterplans Wanderfische erreicht.“

Ausgangslage
Grundlage für Maßnahmen in Bezug auf die Gewässerdurchgängigkeit ist der 2018 aktualisierte 
Masterplan Wanderfische Rhein10, der sich auf ausgewählte Wanderfische bezieht. Es handelt 
sich dabei insbesondere um den zwischen Süß- und Salzwasser wechselnden Lachs und die im 
Einzugsgebiet Bodensee-Alpenrhein wandernde Bodensee-Seeforelle als Leitfischarten, sowie 
um den zwischen Salz- und Süßwasser wechselnden Aal. Diese Wanderfische repräsentieren 
Fischgemeinschaften mit besonders hohen Ansprüchen an die Durchgängigkeit und 
die Habitatqualität. Die in der IKSR diskutierte ökologische Durchgängigkeit bezieht sich 
vorrangig auf Langdistanzwanderfischpopulationen. Die funktionelle ökologische Vernetzung 
bei Wanderhindernissen ist jedoch für alle Fischarten eine wesentliche Voraussetzung für 
eine stabile Population. Die Wiederherstellung der Durchgängigkeit wird sich auch 
auf viele andere wasserabhängige Lebensgemeinschaften positiv auswirken.

8   IKSR-Fachbericht Nr. 247 (2018): Masterplan Wanderfische Rhein 2018
9   IKSR-Fachbericht Nr. 154 (2006): Biotopverbund am Rhein
10 IKSR-Fachbericht Nr. 247 (2018): Masterplan Wanderfische Rhein 2018

https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/DE/rp_De_0247.pdf
https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/DE/rp_De_0154.pdf
https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/DE/rp_De_0247.pdf
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Maßnahmen
1.	  Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit des Rheins für Wanderfische von der 		
	 Mündung bis zum Rheinfall (darunter auch Schwellen in den Rheinschlingen) sowie in seinen
	 großen Nebenflüssen, insbesondere der Mosel (bis zur Sauermündung) als internationalem 	
	 Zufluss, einschließlich der Programmgewässer des Masterplans Wanderfische. 

	 Um die Anstrengungen zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit fortzusetzen, 	
	 wird der Fischpass bei Rhinau 2024 betriebsbereit sein. Der Fischpass bei Marckolsheim wird
	 2026 betriebsbereit sein. Der Fischpass für den komplexen Bereich Vogelgrün wird so bald
	 wie möglich betriebsbereit sein, um die Übereinstimmung mit der relevanten EU- 			
	 Gesetzgebung sicherzustellen, damit die Wanderfische den Alt(-Rest-)Rhein und Basel wieder 	
	 erreichen können. Frankreich wird zuvor erforderliche technische und finanzielle Maßnahmen 	
	 präzisieren.

	 Die Wiederherstellung der Fischdurchgängigkeit im Hochrhein bis zum Rheinfall und in 
	 den schweizerischen Programmgewässern (Aare, Reuss, Limmat) wird bis 2030 umgesetzt. 
	 Bis 2030 sind weitere 300 Fischwanderhindernisse im Einzugsgebiet wieder durchgängig 
	 zu machen. Durch diese Maßnahmen können insgesamt rund 60 % der potenziellen und 		
	 wertvollen Wanderfischhabitate wieder an den Rhein angebunden werden.

	 Die ökologische Durchgängigkeit für die Wanderfische wird in den Oberrheinschlingen 
	 wie folgt realisiert:

 •	 Schlinge Gerstheim, die untere Schwelle (Rappenkopf) bis spätestens 2023;
 •	 Schlinge Rhinau, die zwei unteren Schwellen (Salmengrien und Hausgrund) bis spätestens
	 2023; gegebenenfalls werden diese zwei Schwellen im Rahmen des geplanten größeren 		
	 Rhinau Taubergießen-Renaturierungsprojekts durchgängig gemacht, dann bis spätestens 2025;
 •	 hinsichtlich weiterer Schwellen in den Schlingen Gerstheim und Marckolsheim werden die 		
	 bilateralen Abstimmungen zwischen Deutschland und Frankreich fortgesetzt.

	 Das Programm „Rhin Vivant“ von Frankreich wird als zusätzliches Projekt zur Erhöhung 		
	 der Biodiversität am Oberrhein ausdrücklich begrüßt.
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2.	Rückbau von Schwellen und Wehren in den Nebenflüssen und -gewässern – wo immer 		
	 die Auswirkungen und die Nutzungen es ermöglichen, damit funktionstüchtige Habitate 		
	 wiederhergestellt werden können und die Fischsterblichkeit beim Abstieg reduziert werden 	
	 kann. Falls dies nicht möglich ist, sind diese Wanderhindernisse für den Fischaufstieg und 
	 den Fischabstieg mit gut funktionierenden Wanderhilfen auszustatten;

3.	Grundsätzlich keine Zulassung des Baus von neuen Wanderhindernissen in den 
	 Programmgewässern, besonders in noch freien Fließstrecken, um die Wiederherstellung der 	
	 Durchgängigkeit und Erreichbarkeit noch vorhandener Laich- und Jungfischhabitate nicht 		
	 weiter zu erschweren; 

4.	Fortsetzung der seit 2014 laufenden Aktivitäten zu innovativen Abstiegstechniken an
	 Querbauwerken, um den Verlust von Fischen und die Fischschädigung (z. B. von Lachsen, 		
	 Aalen) u. a. in Turbinen zu reduzieren: 
  •	Umsetzung von Fischschutz und Abstiegstechniken in die Praxis für die Verringerung 		
	 der Fischsterblichkeit bei kleinen, mittleren und mittelgroßen Wasserkraftwerken 			 
	 (Ausbauwassermenge < 150 m³/s); 
  •	Verbesserung des Forschungs- und Wissenstandes für große Wasserkraftwerke
	 (Ausbauwassermenge > 150 m³/s) durch Pilotvorhaben im Rahmen von Forschungs- 		
	 und Entwicklungsvorhaben zur Entwicklung sinnvoller technischer Lösungen; Prüfung 		
	 eines angepassten Turbinenmanagements beispielsweise in der Übergangszeit;

5.	Infolgedessen Ausarbeitung von Empfehlungen für Fischschutz und Fischabstieg an 
	 Wasserkraftanlagen bis 2024 und gemeinsame Festlegung von Zielen – abhängig vom 
	 technischen Fortschritt in diesem Bereich – für einen ausreichenden 				  
	 populationserhaltenden Fischschutz;

6.	Regelmäßige Prüfung, Dokumentation und Kommunikation des Umsetzungs- und
	 aktuellen Forschungsstandes (Best Practice) für die Wiederherstellung des Fischaufstiegs 
	 und Fischabstiegs an Querbauwerken; 

7.	Regelmäßige Prüfung und Aktualisierung des Masterplans Wanderfische Rhein.

Ziel (2): „Rheintypische Habitate sind erhalten, geschützt oder wiederhergestellt. 
Der Biotopverbund am Rhein hat sich aufgrund der Ausweitung von Kerngebieten und 
Vernetzung geeigneter ausreichend großer Trittsteinbiotope wesentlich verbessert.“

Ausgangslage 
Grundlage für die Aktivitäten in Bezug auf den Biotopverbund ist das Konzept des 
„Biotopverbundes am Rhein“ (2006)11. Ein Biotopverbund besteht aus Kerngebieten, die 
als eine Art Reservoir dienen, aus denen Pflanzen und Tiere neue Lebensräume besiedeln 
können und aus Verbundstrukturen (=Trittsteinbiotope oder Wanderkorridore). Es stellt für 
die verschiedenen Abschnitte des Rheinhauptstroms den für einzelne Biotoptypengruppen 
ermittelten Handlungsbedarf dar. Der Hauptstrom bildet dabei die wichtigste verbindende 
Hauptachse für das gesamte Einzugsgebiet und Ökosystem. Mit der Umsetzung des 
„Biotopverbundes am Rhein“ ist dem Verlust natürlicher Lebensräume im Rheineinzugsgebiet 
entgegengewirkt worden und viel seit Beginn des 20. Jahrhunderts oder schon im 

11 IKSR-Fachbericht Nr. 154 (2006): Biotopverbund am Rhein (Broschüre) und 

     IKSR-Fachbericht Nr. 155 (2006): Biotopverbund am Rhein (Atlas)

https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/DE/rp_De_0154.pdf
https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Broschueren/DE/bro_DeFrNl_2016_Biotop.pdf




https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/DE/rp_De_0253.pdf


https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/DE/rp_De_0175.pdf
https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/DE/rp_De_0256.pdf
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2.3 Minderung der Hochwasserrisiken

Generelle Zielsetzung: Hochwasserrisikominderung
Am Rhein und seinen großen Zuflüssen sind die Hochwasserrisiken 2040 durch eine 
optimale Kombination der Maßnahmen gegenüber 2020 um mindestens 15 % vermindert21. 

Konkrete Ziele für 2040
(1) Die Hochwasserinformation, -vorhersage und -warnung sind auf dem aktuellsten Stand 		
		  und eingeübt. Die Staaten bzw. Länder/Regionen unterstützen sich weiterhin gegenseitig im 	
		  Hochwasserfall. 
(2) Die für 2020+ geplanten hochwasserstandsenkenden Maßnahmen sind bis 2030 umgesetzt. 
		  Diese stellen eine wirksame Reduzierung der Hochwasserstände am Rhein dar, wodurch das 	
		  Hochwasserrisiko am Rhein deutlich vermindert ist 22.
(3) Weitere Räume, die über die bis 2030 bereits geplanten Maßnahmen hinausgehen, sind für 	
		  den Hochwasserrückhalt am Rhein und an den Nebenflüssen erfasst, raumplanerisch 		
		  gesichert und werden für diese Nutzung freigehalten.
(4) Synergien zwischen Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur 		
		  Verbesserung der ökologischen Situation am Rhein und seinen Nebenflüssen sind genutzt.
(5) Nicht bebaute Überschwemmungsgebiete sind von Bebauung freigehalten.
(6) Neubauten und ggf. auch Bestandsbauten sind in bebauten Überschwemmungsgebieten an 	
		  die Hochwasserrisiken (Bauvorsorge) angepasst. 
(7)	Das Hochwasserrisikobewusstsein und damit auch die Eigenvorsorge sind durch Information, 	
		  Schulung und Sensibilisierung gestärkt. 

Ausgangslage und Maßnahmen
Ziel (1): „Die Hochwasserinformation, -vorhersage und -warnung sind auf dem 
aktuellsten Stand und eingeübt. Die Staaten unterstützen sich gegenseitig im 
Hochwasserfall.“

Ausgangslage
Die IKSR ist weiterhin die Plattform für den jährlichen Erfahrungs- und Informations-
austausch über die Funktionsfähigkeit des Hochwasserinformationssystems, der Vorhersage 
und der Hochwasserwarnung. Die Hochwasserinformation, -vorhersage, und -warnung 
von der Quelle des Rheins bis zur Mündung in die Nordsee sowie das Krisenmanagement 
müssen bei einem Hochwasserereignis effizient funktionieren, so dass Menschen rechtzeitig 
gewarnt und Hochwasserschäden gemindert werden können. Nach Artikel 5 Absatz 6 des 
Rheinübereinkommens unterrichten die Staaten im Rheineinzugsgebiet bei sich abzeichnenden 
Hochwasserereignissen die Kommission und die Vertragsparteien, die davon betroffen sein 
können. Die darauf aufbauende internationale Zusammenarbeit der Hochwasserwarn- und 
der Hochwasservorhersagezentralen am Rhein läuft seit den großen Hochwasserereignissen 
1993/1995.

21 Vgl. Ergebnisse IKSR-Fachbericht Nr. 236 (2016): Die Berechnungen mit dem FloRiAn-Instrument gehen bei den  

     wirtschaftlichen Tätigkeiten bei vollständiger Umsetzung aller Maßnahmen bis 2030 von einer relativen  

     Risikominderung bei den 3 Szenarien von -20 % bis -45 % gegenüber 2015 aus. 

22 Vgl. Anlagen 11.1 und 11.2 des Hochwasserrisikomanagementplans IFGE Rhein 2015

https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/DE/rp_De_0236.pdf
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Maßnahmen
1.	Kontinuierliche Verbesserung der Hochwasserinformation, -vorhersage, und -warnung auf 
	 der Basis aktueller/neuer Kenntnisse als Daueraufgabe des Hochwasserrisikomanagements; 
2.	Künftiger Erfahrungsaustausch mit den Akteuren des Katastrophenschutzes und des 
	 Krisenmanagements im Sinne eines umfassenden Hochwasserrisikomanagements.

Ziel (2): „Die für 2020+ geplanten hochwasserstandsenkenden Maßnahmen sind bis 
2030 umgesetzt. Diese stellen eine wirksame Reduzierung der Hochwasserstände am 
Rhein dar, wodurch das Hochwasserrisiko am Rhein deutlich vermindert ist.“

Ausgangslage
Mit der Umsetzung des Aktionsplans Hochwasser23, dessen Maßnahmen 2015 in den ersten 
Hochwasserrisikomanagementplan24 übernommen wurden, wurde am Rhein eine 
Hochwasserrisikominderung um 25 % im Vergleich zu 1995 erreicht. Der Umsetzungsprozess 
des Aktionsplans Hochwasser ist regelmäßig evaluiert worden. Die Wirksamkeit der 
umgesetzten Maßnahmen ist nachgewiesen, ebenfalls für die noch bis 2030 geplanten 
hochwasserwasserstandsenkenden Maßnahmen25. 
Schwerpunkte des Hochwasserrisikomanagements sind Vermeidung, Schutz und Vorsorge, 
einschließlich Hochwasservorhersagen und Frühwarnsystemen. Die weitere Verbesserung 
der Kenntnisse über Risiken sowie Maßnahmenwirksamkeit ist erforderlich, auch unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels. 

Maßnahmen
1.	Realisierung weiterer Maßnahmen zum Wasserrückhalt bis 2030; die Umsetzung ist zu 
	 beschleunigen; 

2.	Freihaltung der für die noch umzusetzenden Rückhalteräume erforderlichen Flächen am 		
	 Rhein und den Nebenflüssen von Bebauung; 

3.	Weitere methodische Verbesserung der Kenntnisse über Risiken und Wirksamkeit von 
	 unterschiedlichen Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements beispielsweise 		
	 mit Hilfe von Nachweisinstrumenten wie dem FloRiAn-Tool (Flood Risk Analysis); 			
	 regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit in 6-jährlichen Abständen (2027, 2033 und 		
	 2039); Neuberechnungen der Wirksamkeit geplanter Maßnahmen – abhängig von der 
	 Datenverfügbarkeit. 

Ziel (3): „Weitere Räume, die über die bis 2030 bereits geplanten Maßnahmen 
hinausgehen, sind für den Hochwasserrückhalt am Rhein und an den Nebenflüssen 
erfasst, raumplanerisch gesichert und werden für diese Nutzung freigehalten.“

Ausgangslage
Die 15. Rheinministerkonferenz 2013 hat betont, dass – angesichts der erwarteten 
Klimaänderung – die Notwendigkeit besteht, über bereits geplante Maßnahmen hinaus 
weitere Maßnahmen für den Hochwasserrückhalt vorzusehen, um Schäden zu vermeiden 
oder zu verringern.

23 
IKSR-Aktionsplan Hochwasser 

24 Hochwasserrisikomanagementplan IFGE Rhein 2015

25 
IKSR-Fachbericht Nr. 236 (2016): Nachweis der Minderung des Hochwasserrisikos unter Berücksichtigung der 

     Maßnahmentypen und Schutzgüter der HWRM-RL

https://www.iksr.org/de/iksr/rhein-2020/aktionsplan-hochwasser/
https://www.iksr.org/de/eu-richtlinien/hochwasserrichtlinie/hochwasserrisikomanagementplan
https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/DE/rp_De_0236.pdf
https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/DE/rp_De_0236.pdf
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Maßnahmen
Identifizierung und Zusammenstellung in Frage kommender weiterer Räume für mehr 
Hochwasserrückhaltung am Rhein und an Rheinnebenflüssen bzw. im Rheineinzugsgebiet, 
die über die bereits bis 2030 umzusetzenden Maßnahmen hinausgehen. 

Ziel (4): „Synergien zwischen Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasser-
schutzes und zur Verbesserung der ökologischen Situation am Rhein und seinen 
Nebenflüssen sind genutzt.“

Ausgangslage
Synergien zwischen Maßnahmen, die sich sowohl positiv auf die Belange des 
Hochwasserschutzes als auch auf die Ökologie und die Wasserqualität auswirken, sind 
vorhanden – und wo immer möglich – bei der Maßnahmenauswahl zu bevorzugen. 
Die IKSR hat sich mit diesem Thema intensiv befasst26.

Maßnahmen
1.	Umsetzung auf den Einzelfall abgestimmter Maßnahmenprogramme in den Staaten 		
	 unter Nutzung der Vielfalt an Schutz- und wasserstandsenkenden Maßnahmen z. B.
	 Schaffung von Rückhaltungen oder „Raum für den Fluss“-Maßnahmen,
	 Renaturierungen von Fließgewässern und Feuchtgebieten vor allem im Einzugsgebiet,
	 Reaktivierung von Überschwemmungsgebieten, Erhöhung der Speicher- und 			 
	 Versickerungsfähigkeit von Böden (z. B. durch Extensivierung der Landwirtschaft), 			 
	 Naturentwicklung, Aufforstungen und Förderung der Niederschlagsversickerung;

2.	Maßnahmen unter Nutzung möglicher Synergien mit anderen Zielen auswählen; dabei 		
	 ist auf Ausgewogenheit zwischen kurzfristigen Kosten und langfristigen Wirkungen, 		
	 und auf den Umgang mit Unsicherheiten in Bezug auf die Klimaänderungssignale und 		
	 Erkenntnisse über die Auswirkungen auf andere Ziele oder Funktionen der Gewässer zu 		
	 achten.

Ziel (5): „Nicht bebaute Überschwemmungsgebiete sind von Bebauung freigehalten.“ 

Ausgangslage und Maßnahmen 
Im Rahmen einer risikobasierten Raumplanung sind die vorhandenen Kenntnisse zu 
Gefahren und Risiken durch Hochwasser berücksichtigt. 

Grundsätzliche Freihaltung unbebauter Überschwemmungsgebiete.

Ziel (6): „Neubauten und ggf. auch Bestandsbauten sind in bebauten 
Überschwemmungsgebieten an die Hochwasserrisiken (Bauvorsorge) angepasst.“

Ausgangslage
Im Rahmen einer risikobasierten Bebauung sind die vorhandenen Kenntnisse zu Gefahren 
und Schadensrisiken durch Hochwasser berücksichtigt.
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Maßnahmen
1.	Prüfung von Objektschutzmaßnahmen bei bestehender Bebauung in 				  
	 Überschwemmungsgebieten, insbesondere bei Änderung oder Renovierung im Rahmen 		
	 der Baugenehmigung; 

2.	Hochwasserangepasste Erstellung von Neubauten, die nicht vermieden werden können, 
	 in Überschwemmungsgebieten; 

3.	Förderung des kontinuierlichen Erfahrungsaustausches zwischen den Staaten zu diesen 
	 Maßnahmen.

Ziel (7): „Das Hochwasserrisikobewusstsein und damit auch die Eigenvorsorge sind 
durch Information, Schulung und Sensibilisierung gestärkt.“ 

Ausgangslage
Das Hochwasserrisikobewusstsein schwindet, wenn es längere Zeit keine Hochwasser-
ereignisse gegeben hat. Die Öffentlichkeit muss sich des Hochwasserrisikos dauerhaft 
bewusst sein, sich auf Hochwasser einstellen und Schadensvorsorge betreiben. Durch 
Sensibilisierungsmaßnahmen lernen die Betroffenen die Hochwassergefahren vor Ort 
kennen und gehen richtig damit um, um sich persönlich und ihr Eigentum besser 
zu schützen. 

Maßnahmen
1.	Verbesserung der Hochwasserrisikokommunikation mit dem Ziel, die Umsetzung der 		
	 nichttechnischen Maßnahmen (Schadensvermeidung, Bauvorsorge, Elementarschadens-
	 versicherung, etc.) zu forcieren, d. h. im Fokus steht eigenverantwortliches Handeln. Die 		
	 IKSR unterstützt diese Aktivitäten durch entsprechende Veranstaltungen;

2.	Förderung eines intensiven Informationsaustauschs und Einbindung der Öffentlichkeit 		
	 in den Staaten des Rheineinzugsgebiets mit Aufklärung, Beratung, Schulungen, Übungen, 
	 Prävention in Bildungs-, Bürger- und Jugendprojekten, runden Tischen und der Bildung 		
	 kommunaler Hochwasserpartnerschaften für den richtigen, Schaden mindernden 
	 Umgang mit Hochwasserereignissen. Die IKSR kann diese Aktivitäten unterstützen.
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